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B.
Hi nweis zum Kapitalertragsteuerabzug

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31 .1?.20 12 zufließen, reicht fürdie Abstandnahme v, om Kaoitalertragsteuerabzug nach g ,l4a Abs.4
und 7 ESIG dieVorlagedieser Bescheinigung oderdie Überlassung eineramtlich beglaubigten Kopie dieser Bescheinigung aus. Fürdie Erstattung
von Kapitalertragsteueraufgrund von Sammelanträgen durch das BundeszentralamtfürSteuern isteine NV-Bescheinigung erforderlich.

c.
Hinweise

Für die Besteuerung der Körperschaft stellt diese Bescheinigung keine endgültige Entscheidung dar. Über die Befreiung nach den einzelnen
Steuergesetzen wird nach Ablauf desVeranlagungszeitraums ieweils im Rahmen derVeranlagung entschieden.

Es wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass eine Steuerbefreiung nur ausgesprochen werden kann, wenn die Körperschaft nicht nur nach der
Satzung, sondern auch nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung den oben bezeichneten Zwecken dient. Die Körperschaft hat deshalb durch
ordnungsmäßige Aufzeichnungen über ihre Einnahmen und Ausgaben den Nachweis zu führen, dass ihre tatsächliche Geschäftsführung auf die
ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steueöegünstigten Zwecke gerichtet ist. Auf Anforderung sind Steuererklärungen, Geschäfts-
berichte und dergleichen vorzulegen.

In jedem Falle ist die Körperschaft insoweit steuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, der keinen Zweckbetrieb
darstellt. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die steuerbegünstigteTätigkeit
wird die Umsatzsteuerpflichtder Körperschaft grundsätzlich nicht berührt.
Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern ist Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Lohnkirchensteuer einzubehalten und an das Finanzamt
abzuführen.

Abkür1zungen: AO=Abgabenordnung,BStBl=Bundessteuerblatt,ESIG=Einkomensteuergesetz,ESIDV=Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,
GewStG = Gewerbesteuergesetz, KSIG = Körperschaftsteuergesetz
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dientnach dereingereichten Satzung ausschließlich und unmittelbaisteuerbegünstigten
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Zwecken im Sinne der $$ 51 ff. AO und gehört zu den in $ 5 Abs. 1 Nr. 9 KSIG bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen.

Dievorläufige Bescheinigung istwiderruflich undwird zur BeurteilungderAbziehbarkeitvon Spenden iniSinne von g 10 b ESIG, S 9Abs.1 Nr. 2 KSIG
und $ 9 Nr.5 GewStG beim Spender erteilt. Abgesehen vom Widerruf verliert sie ihre Gültigkeit, sobald ein Steuerbescheid oder Freistellungs.
bescheid für die bezeichnete Körperschaft ergangen ist.

Die Bescheinigung gilt

t--l
| | längstens 1 8 Monate vom Ausstellungsdatum ab gerechnet.

lE uor 10.09.2009 bis längstens 31.12.2010
T-l
| | AufdieAnlagezurvorläufigenBescheinigungwirdhingewiesen.
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